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NRW: Berufung auf §57 Absatz 3 SchulG NRW i.V.m. §26 FrUrlV NRW, dann läuft das in der
Regel schon. Für andere Bundesländer sollte es analoge Regelungen geben, da das alles ans
AWbG angelehnt ist.

Das "und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen" deckt übrigens "da muss Vertretung
organisiert werden" nicht ab, sondern ist eher für "unvorhergesehen und ohne Verschulden des
Dienstherren brennt der Baum" gedacht.
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